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Ausfuhr elektrischer Energie.
Die Aare-Tessin AG. für Elektrizität in Olten/Bodio, als Rechtsnach-

folgerin der Officine Elettriche Ticinesi SA. in ßodio/Baden, ist im Be-
sitze einer der letzteren unterm 14. Dezember 1925 erteilten und bis
15. Oktober 1938 gültigen Bewilligung (Nr. 83), die ihr gestattet, elek-
trische Energie mit einer Leistung bis zu max. 16 000 kW an die Società
Idroelettrica Piemonte in Turin auszuführen.

Die Aare-Tessin AG. stellt nun das Gesuch um Erneuerung der Be-
willigung für eine Leistung bis zu max. 16 000 kW für die Zeit vom
16. Oktober 1938 bis 15. März 1942, d. h. für die Dauer von 3% Jahren.

Gemäss Art. 6 der Verordnung über die Ausfuhr elektrischer Energie,
vom 4. September 1924, wird dieses Begehren hiermit veröffentlicht. An-
meldungen von Strombedarf im Inland oder Einsprachen irgend welcher
Art sind bei der unterzeichneten Amtsstelle bis spätestens den 28. Mai 1938
einzureichen. Nach diesem Zeitpunkt eingegangene Strombedarfsanmeldungen
sowie Einsprachen können keine Berücksichtigung mehr finden.

Bern, den 27. April 1938. (2.).
837 Eidgenössisches Amt für Elektrizitätswirtschaft.

Verpfändungsgesuch einer Eisenbahngesellschaft.
Die Trambahngesellschaft Basel-Aesch in Reinach stellt das Gesuch,

es möchte ihr bewilligt werden, ihre Tramlinie von Basel (Ruchfeld) nach
Aesch, mit einer Baulänge von 7,77 km, samt Zugehör und Betriebs-
material im Sinne von Art. 9 des Bundesgesetzes vom 25. September 1917
über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schiffahrts-
unternehmungen im I. Bange zu verpfänden. Zweck: Sicherstellung eines
Darlehens von Fr. 275 000, das zur Rückzahlung eines Anleihens sowie
zum Ausbau der Bahnanlage verwendet werden soll.

Soweit die Bahn .auf der Strasse angelegt ist, ergreift das Pfand-
recht ausser Oberbau, Zugehör und Betriebsmaterial lediglich das Recht
zur Benützung der Strasse für die Bahnanlage, nicht aber auch den
Strassengrund.
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